
  A. Teil IV 
                        Anlage 4 zur Rahmenvereinbarung: BVB Frauenförderung 

Besondere Vertragsbedingungen 
zur Frauenförderung 

 
 
Der Auftragnehmende verpflichtet sich,  
 
• das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten.  
 
• je nach Anzahl der Beschäftigten gemäß § 3 Frauenförderverordnung (FFV) 

eine oder mehrere der in § 2 FFV aufgeführten Maßnahmen der 
Frauenförderung und/oder der Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie durchzuführen 

 
• sicher zu stellen, dass zur Vertragserfüllung eingeschaltete 

Nachunternehmende sich nach Maßgabe des § 3 Frauenförderverordnung 
(FFV) zur Durchführung von Maßnahmen gemäß § 2 FFV und zur Einhaltung 
der Verpflichtungen nach § 4 FFV bereit erklären. Eine Verletzung dieser 
Verpflichtung durch den Nachunternehmenden wird dem Auftragnehmenden 
zugerechnet. 

 
Verstößt der Auftragnehmende oder einer seiner Nachunternehmenden schuldhaft 
gegen die o.a. Verpflichtungen, ist zwischen dem Auftraggeber und dem 
Auftragnehmenden für jeden schuldhaften Verstoß regelmäßig eine Vertragsstrafe in 
Höhe von 1 v.H., bei mehreren Verstößen zusammen bis zur Höhe von 5 v.H. der 
Auftragssumme vereinbart. Der Auftragnehmende ist zur Zahlung einer 
Vertragsstrafe auch für den Fall verpflichtet, dass der Verstoß durch einen von ihm 
eingesetzten Nachunternehmenden oder einen von diesem eingesetzten 
Nachunternehmenden begangen wird. 
 
Die schuldhafte Nichterfüllung der o.a. Verpflichtungen durch den Auftragnehmenden 
oder seine Nachunternehmenden berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen 
Kündigung. 
 
Der Auftraggeber oder ein von im beauftragter Dritter darf zu Kontrollzwecken 
Einblick in die Entgeltabrechnungen der ausführenden Unternehmen, in die 
Unterlagen über die Abführung von Steuern und Beiträgen an in- und ausländische 
Sozialversicherungsträger, in die Unterlagen über die Abführung von Beiträgen an in- 
und ausländische Sozialkassen des Baugewerbes und in die zwischen den 
ausführenden Unternehmen abgeschlossenen Verträge nehmen. Die ausführenden 
Unternehmen haben ihre Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen 
schriftlich hinzuweisen. Die ausführenden Unternehmen haben vollständige und 
prüffähige Unterlagen zur Prüfung der o.a. Unterlagen bereitzuhalten und auf 
Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen. 


